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Begründung mit vorläufigem Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 31 „Westlich der 

Fuggerstraße“ des Marktes Biberbach in der Fassung vom 29.08.2023 (Vorentwurf). 

Entwurfsverfasser: PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
Arnold Consult AG, Kissing 
3+Architekten, Augsburg 
Landschaftsarchitekt Möhrle, Augsburg 

1. Anlass für die Planung 
Wie im gesamten Landkreisgebiet Augsburg, besteht auch im Marktgebiet 

Biberbach trotz der aktuellen Entwicklungen nach wie vor ein großer Bedarf 

an neuem Wohnraum sowie besonderen Wohnformen. Besonders im nörd-

lichen Landkreis von Augsburg ist dabei aktuell nur ein sehr geringes Ange-

bot an besonderen Wohnformen (ambulante und stationäre Pflegeeinrich-

tungen, Ganztagspflege, Gemeinsames Wohnen für junge Menschen mit 

Handicap, Betreutes Wohnen etc.) vorhanden. In diesem Zusammenhang 

beabsichtigt der Markt Biberbach in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Herz 

zeigen“ auf einem etwa 3 ha großen Areal am nördlichen Rand der Ortslage 

Biberbach eine wohnbauliche Arrondierung der umgebenden Siedlungs-

strukturen vorzunehmen. Hier sollen verschiedene Angebote für unter-

schiedlichen Wohnraum (Doppelhaus, spezielle Wohneinheiten) geschaffen 

werden. Mit dieser maßvollen baulichen Abrundung der Ortslage Biberbach 

kann ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung des im nördlichen Landkreis von 

Augsburg bestehenden hohen Bedarfs an besonderen Wohnformen für die 

Pflege und Betreuung Bedürftiger geleistet werden. Mit den darüber hinaus 

angebotenen Wohnformen kann auch den im Marktgebiet Biberbach nach 

wie vor vorhandenen Nachfragen nach Wohnraum Rechnung getragen wer-

den. Ergänzend soll im Bereich des neuen Quartiers eine dringend benötigte 

Kindertagesstätte mit ergänzendem Gemeinschaftshaus realisiert werden. 

Nachdem das Plangebiet im Norden des Marktes Biberbach im Außenbe-

reich gemäß § 35 BauGB liegt, ist zur planungsrechtlichen Sicherung der 

geplanten Wohnbauflächen und Flächen für Gemeinbedarf die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes erforderlich. Auf Grundlage eines in enger Abstim-

mung mit dem Markt entwickelten Planungskonzeptes wurden die zeichneri-

schen und textlichen Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes 

ausgearbeitet. 

Für die langfristige Sicherung der geplanten wohnbaulichen Strukturen an 

dem vorgesehenen Standort, zur Gewährleistung einer nachhaltigen städte-

baulichen Entwicklung, der angestrebten städtebaulichen Struktur und Ge-

staltung, der verkehrlichen sowie der umwelt- und naturschutzrechtlichen 
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Anforderungen an diesen Bereich soll der Bebauungsplan Nr. 31 „Westlich 

der Fuggerstraße“ und im Parallelverfahren hierzu die 1. Änderung des wirk-

samen Flächennutzungsplanes erfolgen. 

2. Beschreibung des Plangebietes 

2.1 Lage und Geltungsbereich 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes befindet sich am nördlichen Ortsrand 

von Biberbach und liegt westlich der Fuggerstraße, nördlich der St.-Magda-

lena-Straße und südlich der St 2033. Es umfasst den Bereich des Grundstü-

ckes Flur. Nr. 923 sowie die Teilfläche des Grundstückes Flur Nr. 876/17 

(St.-Magdalena-Straß), jeweils Gemarkung Biberbach. 

 
Abb. 1: Luftbild Lage Plangebiet, © Bayerische Vermessungsverwaltung 2023 

2.2 Größe, Eigentumsverhältnisse 

Der für eine wohnbauliche Entwicklung vorgesehene Umgriff des Bebau-

ungsplanes Nr. 31 „Westlich der Fuggerstraße“ beträgt ca. 3 ha. Davon ent-

fallen ca. 1,9 ha auf das geplante allgemeine Wohngebiet (WA 1 - WA 5), 

ca. 0,4 ha auf die Flächen für den Gemeinbedarf, ca. 0,4 ha auf bestehende 

bzw. neu geplante Verkehrsflächen und ca. 0,3 ha auf geplante Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft.  

Bei dem überplanten Grundstück Flur Nr. 876/17 handelt es sich um den 

Bestandteil einer bereits öffentlich gewidmeten Verkehrsfläche (St.-
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Magdalena-Straße), die im Eigentum des Marktes Biberbach liegt. Das über-

plante Grundstück Flur Nr. 923 befindet sich im Eigentum der Stiftung „Herz 

zeigen“. 

2.3 Topografie und Vegetation 

Das überplante Gebiet ist der Naturraum-Einheit der „Lech-Wertach-Ebe-

nen“ zuzuordnen und liegt in einem topografisch bewegten Umfeld  

Das Höhenniveau des überplanten Areals am nördlichen Ortsrand von Bi-

berbach steigt von Osten, bei ca. 438 m ü. NN, nach Westen, bei ca. 448,5 m 

ü. NN, etwa 10,5 m stark an.   

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bislang noch nicht baulich ge-

nutzte Fläche. Das überplante Areal wird aktuell noch als landwirtschaftliche 

Fläche intensiv bewirtschaftet. Der östliche Teil wird als Weideland genutzt. 

Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung haben sich in 

diesem Bereich bislang keine landschaftsgliedernden Merkmale und Vege-

tationsstrukturen entwickelt. Besonders schützenswerte Landschaftsbe-

standteile oder Vegetationsstrukturen sind im Plangebiet bislang nicht vor-

handen. 

2.4 Geologie und Hydrologie 

Geologisch betrachtet liegt das Plangebiet innerhalb der Einheit der rißzeit-

lichen Schmelzwasserschotter (Hochterrasse 2). Als vorherrschende Boden-

typen sind im Westen des Plangebietes überwiegend Parabraunerde und 

verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) über Carbonat-

schluff (Löss) vorzufinden. Im Osten des Plangebietes ist fast ausschließlich 

Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium) zu finden. 

Konkrete Angaben zu den Grundwasserverhältnissen liegen für den Planbe-

reich nicht vor. Im Plangebiet selbst sind keine Oberflächengewässer vor-

handen. Infolge der Topografie des Plangebietes besteht insbesondere bei 

Starkregenereignissen eine Gefahr von wild abfließendem Wasser. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altlasten bekannt 

bzw. liegen keine Altlastenverdachtsflächen vor.  

2.5 Umliegende Strukturen und Nutzungen 

Die angrenzende Nachbarschaft an das im Außenbereich gemäß § 35 

BauGB liegende Plangebiet ist durch unterschiedliche Strukturen und Nut-

zungen geprägt: 

• Im Westen durch einen unmittelbar anliegenden landwirtschaftlichen An-

wandweg und darauffolgend das Landschaftsschutzgebiet „Augsburg-
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Westliche Wälder“ sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen, eine kleine 

Waldfläche, einen Spielplatz und die Sportanlage des SC Biberbach; 

• Im Süden durch die St.-Magdalena-Straße (teilweise einschließlich) und 

wohngenutzte Gebäudestrukturen der Ortslage Biberbach;  

• Im Osten durch die Fuggerstraße und darüber hinaus landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen und eine Hofstelle sowie verschiedene Gehölzstrukturen; 

• Im Norden durch mehrere Gehölzstrukturen und die Staatstraße St 2033 

sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen und ein Wohngebiet. 

3. Planungsrechtliche Ausgangssituation 

3.1 Regional- und Landesplanung 

Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) liegt der Markt Bi-

berbach in der Region 9 (Region Augsburg) zentral zwischen den Mittelzen-

tren Meitingen, Wertingen sowie Langweid a. Lech.  

Im Süden, Osten, und Norden grenzt das Marktgebiet unmittelbar an den Ver-

dichtungsraum des Oberzentrums Augsburg an.  

 
Abb. 2: Auszug aus der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP 2013)  

Nach Grundsatz (G) 3.1 Abs. 2 LEP sollen flächensparende Siedlungs- und Erschlie-

ßungsformen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewen-

det werden. 

Nach Grundsatz (G) 3.3 Abs. 1 LEP sollen eine Zersiedelung der Landschaft und eine 

ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur vermieden werden. 

Nach Ziel (Z) 3.3 Abs. 2 LEP sind neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an 

geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen.   
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Der Markt Biberbach liegt im nördlichen Teil des Landkreises Augsburg in 

der Planungsregion 9 (Augsburg) und befindet sich gemäß Regionalplan der 

Region Augsburg in der äußeren Verdichtungszone um Augsburg. Zudem 

führt eine Achse von überregionaler Bedeutung (Augsburg – Wertingen - Dil-

lingen a. d. Donau - Lauingen) durch das Gebiet des Marktes. 

 
Abb. 3: Auszug Karte 1 „Raumstruktur“ des Regionalplanes der Planungsregion 9 (Augsburg) 

Nach den Vorgaben des Regionalplanes Augsburg (Region 9) … 

…  ist es anzustreben, die gewachsene Siedlungsstruktur der Region zu erhalten und 

unter Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen 

von Bevölkerung und Wirtschaft weiter zu entwickeln. (B II G 1.2 RP 9). 

Wohnbauliche Entwicklung / Bevölkerungsentwicklung / Flächenbedarf 

Aufgrund der Nähe zum Verdichtungsraum des Oberzentrums Augsburg ha-

ben sich in den vergangenen 5 Jahren etwa 2 ha an neuen Wohnbauflächen 

im Markt Biberbach entwickelt. 

Übersicht der wohnbaulichen Entwicklung der letzten 5 Jahre 

Flächen für Wohnen Markt 

Biberbach 

Landkreis 

Augsburg 

Regierungsbezirk 

Schwaben 

31.12.2016 93 ha 4.849 ha 32.017 ha 

31.12.2021 95 ha 4.938 ha 33.079 ha 

Tab. 1: Entwicklung der Wohnbauflächen im Zeitraum 2016 bis 2021, © Bayerisches Landesamt für Statistik 

Nach den Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik hat die Entwick-

lung der Wohnbauflächen im Marktgebiet Biberbach in den letzten 5 Jahren 

um ca. 2,2 % zugenommen (jährliche Zunahme ca. 0,44 %). Im gleichen Zeit-

raum fand auch im Landkreis Augsburg eine Zunahme der Wohnbauflächen 

um ca. 1,8 % statt, während die Zunahme im Regierungsbezirk Schwaben bei 

ca. 3,3 % lag.  
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Übersicht der Bevölkerungsentwicklung der letzten 10 Jahre 

Bevölkerungszahl Markt 

Biberbach 

Landkreis 

Augsburg 

Regierungsbezirk 

Schwaben 

31.12.2011 3.399 EW 237.839 EW 1.783.119 EW  

31.12.2016 3.482 EW 247.539 EW 1.857.991 EW 

31.12.2021 3.549 EW 257.790 EW 1.917.979 EW 

Tab. 2: Entwicklung der Bevölkerung im Zeitraum 2011 bis 2021, © Bayerisches Landesamt für Statistik 

Die Entwicklung der Bevölkerung des Marktes Biberbach hat in den letzten 10 

Jahren um ca. 4,4 % zugenommen (jährliche Zunahme ca. 0,44 %). Im Land-

kreis Augsburg lag die Bevölkerungszunahme in diesem Zeitraum bei etwa 

8,4 %, während im Regierungsbezirk Schwaben eine Bevölkerungszunahme 

von ca. 7,6 % zu verzeichnen war. 

Die Entwicklung von Wohnbaufläche hat damit im Markt Biberbach in den letz-

ten 5 Jahren stärker zugenommen als im Landkreis Augsburg und etwas we-

niger als im Regierungsbezirk Schwaben. Die Entwicklung der Bevölkerung in 

den letzten 10 Jahren liegt im Markt Biberbach hingegen etwas unter dem Ni-

veau des Landkreises Augsburg und dem des gesamten Regierungsbezirkes 

Schwaben. Nach den Ergebnissen der aktuellen Bevölkerungsvorausberech-

nungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik wird die Einwohnerzahl 

Bayerns bis zum Jahr 2040 weiter zunehmen. Für den Regierungsbezirk 

Schwaben geht das Landesamt dabei von einer mittleren Zunahme um ca. 

6,2 % aus. Für den Landkreis Augsburg wird dabei sogar von einer Zunahme 

von 8,9 % ausgegangen. Unter der Annahme eines stetigen und jährlichen 

Bevölkerungswachstums von ca. 0,44 % wird die Bevölkerung in Biberbach 

um ca. 8,4 % bis zum Jahr 2040 steigen. Dies wird auch durch die Vorausbe-

rechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik für den Landkreis Augs-

burg bestätigt. Bezogen auf den Einwohnerstand am 31.12.2021 (3.549 EW) 

bedeutet dies für den Markt Biberbach eine Zunahme um weitere ca. 298 Ein-

wohner bis zum Jahr 2040 (gesamt ca. 3.847 EW). Bei einer durchschnittli-

chen Haushaltsgröße von ca. 2,2 Personen pro Wohneinheit / Haushalt, be-

deutet dies einen Bedarf von etwa 135 neuen Wohneinheiten bis zum Jahr 

2040 für den Markt Biberbach. Mit der aktuellen Planung kann in Biberbach 

ein weiterer Baustein zur Deckung dieses Bedarfs geschaffen werden.  

Infolge der aktuellen Situation (steigende Zinsen, hohe Energiekosten, hohe 

Baupreise etc.) ist die Zahl der im Markt vorliegenden Anfragen nach Wohn-

raum und Wohnbauflächen in letzter Zeit zwar generell etwas zurückgegan-

gen, es liegen aber immer noch zahlreiche Anfragen nach Wohnraum in der 

Gemeindeverwaltung vor. Zudem ist ein Großteil des neu geplanten Quartiers 

auf die Entwicklung von besonderen Wohnformen (ambulante und stationäre 

Pflegeeinrichtungen, Ganztagspflege, Gemeinsames Wohnen für junge 
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Menschen mit Handicap, Betreutes Wohnen etc.) abgestellt, für die im nördli-

chen Landkreis von Augsburg ein besonders hoher Bedarf besteht. 

Zusammenfassung 

Aus den vorgenannten Gründen trägt die geplante wohnbauliche Entwicklung 

am nördlichen Ortsrand von Biberbach, westlich der Fuggerstraße, nördlich 

der St.-Magdalena-Straße und südlich der St 2033 den Zielen und Grundsät-

zen des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) und des Regionalpla-

nes Augsburg (RP 9) angemessen Rechnung. Landesplanerische oder regio-

nalplanerische Belange stehen der Planung aus Sicht des Marktes Biberbach 

demnach nicht entgegen. 

3.2 Darstellung im Flächennutzungsplan  

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Biberbach sind die überplan-

ten Flächen größtenteils als „Flächen für die Landwirtschaft“ ausgewiesen. Die 

Flächen im Süden des Planbereiches sind entlang der St.-Magdalena-Straße 

bereits als „Wohnbaufläche“ mit randlichen „Grünflächen“ dargestellt. 

 
Abb. 4: Auszug aus dem rechtswirksamen FNP des Marktes Biberbach 

Die geplante Entwicklung von neuen Wohnbauflächen kann demnach nicht 

vollständig aus den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes 

entwickelt werden. Demzufolge wird der Flächennutzungsplan im Parallel-

verfahren entsprechend geändert und für den Großteil des Plangebietes ent-

sprechend der geplanten Nutzung künftig als Wohnbaufläche (W) mit randli-

chen Grünflächen ausgewiesen. Im Südosten des Änderungsbereiches wird 

zudem eine Fläche für Gemeinbedarf dargestellt.  

Der Bebauungsplan Nr. 31 „Westlich der Fuggerstraße“ kann somit gemäß 

§ 8 Abs. 2 BauGB zukünftig aus den Darstellungen des geänderten Flächen-

nutzungsplanes des Marktes Biberbach entwickelt werden. 
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3.3 Planungsrechtliche Situation, rechtswirksame Bebau-
ungspläne 

Das überplante, bislang baulich noch ungenutzte Grundstück Flur Nr. 923 im 

Norden von Biberbach, westlich der Fuggerstraße ist planungsrechtlich als Au-

ßenbereich gemäß § 35 BauGB zu beurteilen. Ein rechtswirksamer Bebau-

ungsplan oder eine sonstige Satzung zur planungsrechtlichen Sicherung der 

geplanten wohnbaulichen oder sonstigen Nutzung besteht für dieses Grund-

stück bislang noch nicht. 

Die teilweise überplante St.-Magdalena-Straße ist Bestandteil des seit 

10.01.1969 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes für das Gebiet „Forsthalde“ 

und in diesem als öffentliche Verkehrsfläche planungsrechtlich gesichert. Mit 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 31 „Westlich der Fuggerstraße“ wird 

der innerhalb des Planumgriffes des Bebauungsplanes Nr. 31 liegende Teil 

des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes für das Gebiet „Forsthalde“ ent-

sprechend geändert. 

4. Ziele der Planung, Plankonzept und we-
sentliche Auswirkungen der Planung 

4.1 Ziele der Planung 

Das Planungskonzept sieht im Norden des Marktes Biberbach eine vorwie-

gend wohnbauliche Entwicklung vor. Das neue Wohngebiet greift dabei die 

Bestandsbebauung im Süden des Plangebietes auf und rundet diese nach 

Norden hin, teilweise mit besonderen Wohnformen zur nördlich liegenden 

Staatsstraße ab. Mit der vorliegenden Planung soll dem dringenden Bedarf an 

besonderen Wohnformen (ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, 

Ganztagspflege, Gemeinsames Wohnen für junge Menschen mit Handicap, 

Betreutes Wohnen etc.) im nördlichen Landkreis von Augsburg Rechnung ge-

tragen werden. Ergänzend kann am Übergang zu den bereits bestehenden 

Baustrukturen im Süden auch der Nachfrage an normalen Wohnbauflächen 

(Doppelhäuser, Wohnungen) innerhalb des Gemeindegebietes des Marktes 

Biberbach entsprochen werden. Auf den Flächen im Südosten des Plangebie-

tes soll darüber hinaus eine dringend benötigte Kindertagesstätte mit einem 

Gemeinschaftshaus für soziale und kulturelle Nutzungen realisiert werden. 

Damit kann auch dem vorliegenden Bedarf an derartigen sozialen Einrichtun-

gen im Bereich des Marktes Biberbach Rechnung getragen werden. 

Die verkehrliche Erschließung der neuen Gebäudestrukturen und Nutzungen 

ist für den motorisierten Individualverkehr über eine neue Ringstraße 
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vorgesehen, die im Süden an zwei Stellen in die St.-Magdalena-Straße ein-

mündet. Zur Sicherstellung eines verträglichen Übergangs und Abschlusses 

der Bebauung im Westen, Norden und Osten wird entlang der westlichen, süd-

lichen und östlichen Grenze des Plangebietes eine angemessene Ortsrand-

eingrünung mit Gehölzpflanzungen vorgesehen.  

Mit den getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, den 

überbaubaren Grundstücksflächen, der Gestaltung der Gebäude sowie den 

Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen kann eine städtebaulich und landschaft-

lich verträgliche Arrondierung der im Norden des Marktgebietes Biberbach be-

reits bestehenden Baustrukturen sichergestellt werden. 

Plankonzept 

Der Bebauungsplan basiert auf den Vorgaben eines in enger Abstimmung mit 

dem Markt Biberbach entwickelten städtebaulichen Konzeptes vom Novem-

ber 2022, das als wesentliche Grundlage für die Ausarbeitung der Festsetzun-

gen zum Bebauungsplan Nr. 31 „Westlich der Fuggerstraße“ fungierte. 

 
Abb. 5: Bebauungskonzept „Westlich der Fuggerstraße“ vom November 2022, © 3+Architekten, Augsburg 

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Für den Großteil des Planbereiches ist entsprechend der geplanten allgemei-

nen bzw. besonderen Wohnnutzung eine Festsetzung als allgemeines Wohn-

gebiet (WA) gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehen, 
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wobei dieses entsprechend der besonderen städtebaulichen und sonstigen 

Bedürfnisse nach § 1 Abs. 9 BauNVO in einzelne Teilbereiche aufgegliedert 

wird. Während die zulässigen Nutzungen in den Bereichen WA 1, WA 2 und 

WA 4 im Wesentlichen auf den Nutzungskatalog des § 4 der BauNVO Bezug 

nehmen, werden in den Bereichen WA 3 und WA 5 keine sonstigen Wohnge-

bäude zugelassen. In diesen beiden Bereichen sollen aus städtebaulichen 

Gesichtspunkten zur Schaffung und Belebung des öffentlich wirksamen Berei-

ches um die neu geplante Kindertagesstätte und das Gemeinschaftshaus aus-

schließlich besondere Formen des Wohnens (Wohngebäude, ausschließlich 

für Personengruppen mit dem besonderen Wohnbedarf altengerechtes oder 

betreutes Wohnen) bzw. soziale Funktionen (vollstationäre Pflege, Tages-

pflege und Kurzzeitpflege) realisiert werden. Zur Umsetzung dieser besonde-

ren Wohn-/Nutzungsformen wird sich die Stiftung „Herz zeigen“ auch noch im 

städtebaulichen Vertrag gegenüber dem Markt Biberbach verpflichten. Mit der 

Sicherung dieser Nutzungen können alle öffentlichkeitswirksamen Nutzungen 

im östlichen Teil des neuen Quartiers konzentriert werden, der damit künftig 

auch eine gewisse Zentrumsfunktion übernehmen kann. 

Die in § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO genannten Ausnahmen (Gartenbau-

betriebe, Tankstellen) sind in den allgemeinen Wohngebieten generell nicht 

zulässig. Für eine Nutzung durch Gartenbaubetriebe sind die zur Verfügung 

stehenden Flächen infolge des vorliegenden Flächenumfangs nicht geeignet. 

Zudem steht diese Nutzungsform auch der geplanten Schaffung von allgemei-

nem und besonderem Wohnraum entgegen. Die Errichtung einer Tankstelle 

ist im neuen Wohngebiet nicht gewünscht, da eine derartige Einrichtung zu-

sätzlichen Verkehr hervorrufen würde und demzufolge mit erhöhten Lärm- und 

Abgasimmissionen an den benachbarten und auch geplanten Wohnnutzun-

gen verbunden wäre. 

Die im südöstlichen Teil des Plangebietes liegende Fläche wird als Fläche für 

Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen „kulturellen Zwecken dienende 

Gebäude und Einrichtungen“ sowie „sozialen Zwecken dienende Gebäude 

und Einrichtungen“ planungsrechtlich gesichert. Auf dieser Fläche soll die Er-

richtung einer neuen Kindertagesstätte und eines zusätzlichen Gemein-

schaftshauses für die Öffentlichkeit möglich sein. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücks-
fläche, Bauweise, Abstandsflächen 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im allgemeinen Wohngebiet durch die 

Festlegung der höchstzulässigen Grundflächenzahl (GRZ), der Zahl der um-

zusetzenden Vollgeschosse, der höchstzulässigen Wandhöhe (WH) und der 

höchstzulässigen Gebäudeoberkante (OK) ausreichend bestimmt.  
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Die für die Bereiche WA1, WA 2, WA4 und WA5 getroffenen Festsetzungen 

zur höchstzulässigen Grundflächenzahl (GRZ 0,35 bzw. 0,40) gewährleisten 

künftig eine angemessen verdichtete Wohnbebauung im Norden der Ortslage 

Biberbach im Übergangsbereich von bereits vorhandenen wohnbaulichen 

Strukturen und der Trasse der Staatsstraße St 2033. Der in § 17 Abs. 1 

BauNVO aufgeführte Orientierungswert für die Obergrenze der Grundflächen-

zahl in allgemeinen Wohngebieten (Orientierungswert GRZ 0,4) wird in diesen 

Bereichen künftig nicht überschritten. Im Bereich WA 3 ist infolge der hier ge-

planten besonderen Nutzungsformen für altersgerechtes bzw. betreutes Woh-

nen und der damit verbundenen besonderen Anforderungen (barrierefreies 

Wohnen auf möglichst einer Ebene, zusätzliche gemeinschaftlich nutzbare 

Einrichtungen auf Erdgeschossebene etc.) eine geringfügige Überschreitung 

des in § 17 Abs. 1 BauNVO aufgeführten Orientierungswertes bis auf 0,45 

vorgesehen. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf ist eine GRZ von 0,50 zu-

lässig, um die hier geplanten sozialen und kulturellen Einrichtungen (Kinder-

tagesstätte, Gemeinschaftshaus) umsetzen zu können.  

In den Bereichen WA 2 und WA 3 darf die jeweils festgesetzte Grundflächen-

zahl durch die Hinzurechnung der Grundflächen von baulichen Anlagen unter-

halb der Geländeoberfläche (§ 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO) auf bis zu 0,75 

(WA 2) bzw. bis zu 0,80 (WA 3) überschritten werden. Damit soll die Möglich-

keit der Errichtung von erforderlichen Stellplätzen (unterirdisch), auf den ein-

zelnen Baugrundstücken nicht zu stark eingeschränkt werden. Zudem kann 

durch die unterirdische Errichtung der erforderlichen Stellplätze eine hohe 

Freiraumqualität in diesen Bereichen gewährleistet werden. In allen anderen 

Bereichen gelten die allgemeinen Vorgaben des § 19 Abs. 4 BauNVO. 

Die sich bei Berücksichtigung der Überschreitungsmöglichkeiten im Bereich 

WA 2 und WA 3 bezogen auf die gesamten allgemeinen Wohngebietsflächen 

ergebende Gesamt-GRZ II (ca. 0,65) liegt dabei etwas über dem Maß, das bei 

einer Ausnutzung der Orientierungswerte gemäß § 17 BauNVO in Verbindung 

mit § 19 Abs. 4 BauNVO für allgemeine Wohngebiete regelmäßig möglich ist. 

Mit dem Angebot an neuen öffentlichen Grün- und Freiflächen im neuen 

Wohnquartier und der hohen Qualität der privaten Grün- und Freiflächen durch 

die getroffene Vorgabe zum Nachweis der erforderlichen Stellplätze in Tiefga-

ragen, kann möglichen nachteiligen Auswirkungen der im Bereich WA 2 und 

WA 3 festgesetzten Überschreitungsmöglichkeit wirksam begegnet werden. 

Die in den einzelnen Baufeldern jeweils festgesetzten maximal zulässigen 

Wandhöhen und Gebäudeoberkante stellen sicher, dass die jeweils festge-

setzte Mindestanzahl an Vollgeschossen auch entsprechend umgesetzt wer-

den können.  

Die für das Plangebiet getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen 

Nutzung stellen letztlich eine städtebaulich verträgliche, der Lage am 
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nördlichen Ortsrand der Ortslage Biberbach angemessene bauliche Dichte in-

nerhalb des neuen Wohngebietes sicher, die einerseits den unterschiedlichen 

Bedarfen an Wohnraum (Doppelhaus, besondere Wohnformen etc.) gerecht 

wird, andererseits aber auch eine städtebaulich verträgliche Integration in die 

umliegenden Siedlungsstrukturen der Ortslage Biberbach unter Berücksichti-

gung der erforderlichen Abschirmwirkung gegenüber der unmittelbar benach-

barten Staatsstraße ermöglicht. 

4.4 Sonstige Festsetzungen 

4.4.1 Höhenlage, Bezugspunkte 

Mit dem vorgenommenen Bezug der getroffenen Höhenvorgaben auf Meter 

über Normal Null (m ü. NN) bei den Erdgeschossfertigfußböden wird nicht nur 

die vorhandene Topografie im Bereich des Plangebietes angemessen berück-

sichtigt, es kann für den nachfolgenden Vollzug des Bebauungsplanes auch 

ein klar nachvollziehbares Niveau, d. h. eine gute Prüffähigkeit der Höhenvor-

gaben gesichert werden. Im weiteren Verfahren werden die getroffenen Vor-

gaben zu den Erdgeschossfertigfußbodenhöhen auch nochmals mit der dann 

vorliegenden Höhenplanung der Erschließungsplanung abgeglichen und ggf. 

nochmals konkretisiert.  

Mit den Festsetzungen zum Höhenbezug (Bezug auf festgesetzte Höhenkno-

ten in der Planzeichnung) der Erdgeschossfertigfußböden für jedes einzelne 

private Baugrundstück kann sichergestellt werden, dass die topografischen 

Verhältnisse im Plangebiet weitestgehend gewahrt bleiben und weder ein 

übermäßiges Eingraben der geplanten Gebäude in das vorhandene Gelände 

noch ein optisches Herausstechen durch zu hoch über den natürlichen Gelän-

deverlauf geplante Gebäude erfolgt. 

Mit der festgesetzten Zulässigkeit einer Überschreitung der festgesetzten Ge-

bäudeoberkanten (OK) durch Dachaufbauten zur Unterbringung von techni-

schen Anlagen (Be- und Entlüftungsanlagen, Aufzugsschacht, Kaminanlagen 

etc.) kann den Anforderungen für diese Anlagen Rechnung getragen werden. 

Damit diese Anlagen aber nicht zu dominant in Erscheinung treten und sich 

nicht störend auf die Architektur des gesamten neuen Wohnquartiers auswir-

ken, dürfen diese die jeweils festgesetzte OK nur um maximal 2,0 m über-

schreiten. 

4.4.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Abstandsflächen 

In den geplanten allgemeinen Wohngebieten gelten die Grundsätze der offe-

nen Bauweise gemäß § 22 BauNVO. Mit dieser Vorgabe kann eine zu starke 

bauliche Verdichtung der überplanten Flächen durch zu lange und damit un-

typische Gebäudestrukturen wirksam vermieden werden. 
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Im Bereich WA1 sind Hauptgebäude bei Doppelhäusern, die an einer seitli-

chen Grundstücksgrenze aneinandergebaut werden, hinsichtlich Wandhöhe, 

Dachform und Dachneigung identisch zu gestalten, um eine ungleichmäßige, 

gestalterisch störende Gebäudestruktur vermeiden zu können. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im gesamten Plangebiet durch 

Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO bestimmt, die sich weitestgehend an den 

Vorgaben des städtebaulichen Entwurfes orientieren, unabhängig davon aber 

auch noch eine gewisse Variabilität für die nachfolgende Umsetzung bieten. 

Zu dicht an den öffentlichen Verkehrsflächen bzw. an bestehenden Nachbar-

grundstücken ausgerichtete Gebäudestrukturen können mit den gewählten 

Baugrenzen grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Die Geltung der Abstandsflächenregelungen des Art. 6 BayBO ist im Plange-

biet textlich festgesetzt. Somit kann den gesetzlichen Vorgaben nach einer 

ausreichenden Belichtung, Besonnung und Belüftung der geplanten und in 

Nachbarschaft bereits vorhandenen Wohn- und sonstigen schutzbedürftigen 

Gebäuden entsprochen und auch künftig gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse in diesem Bereich der Ortslage Biberbach sichergestellt werden. 

Nachdem sich das gewählte Baugrenzengefüge weitestgehend an den Vor-

gaben des städtebaulichen Entwurfes orientiert, werden für einzelne unterge-

ordnete Gebäudeteile Möglichkeiten zu einer teilweisen Überschreitung die-

ses Gefüges eröffnet. Vordächer und Windfänge dürfen die Baugrenzen bis 

zu 1,5 m auf einer Breite von maximal 5,0 m je Eingang überschreiten. Ter-

rassen, Terrassenüberdachungen und Wintergärten an den Gebäuden im all-

gemeinen Wohngebiet dürfen sich bis zu einer Tiefe von 2,5 m auf Flächen 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen erstrecken. In den Berei-

chen WA 2 bis WA 4 dürfen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

liegende Terrassenflächen jedoch nicht durch Wintergärten überbaut werden, 

da es sich hierbei nicht um private Wohnhäuser handelt sondern um beson-

dere Wohnformen (Betreutes Wohnen, stationäres intensives Wohnen etc.). 

Mit den getroffenen Vorgaben (Bauweise, etc.) wird sichergestellt, dass sich 

das Baugebiet in die Landschaft und in die bestehende Siedlung einpasst. 

4.4.3 Anzahl der Wohnungen 

Mit den getroffenen Vorgaben zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen im 

Bereich WA1 soll eine Massierung der Bebauung und eine damit zusammen-

hängende unerwünschte Verdichtung sowie Beeinträchtigung der Gebiets-

struktur mit allen damit zusammenhängenden Auswirkungen (Erhöhung 

Stellplatzbedarf etc.) ausgeschlossen werden. 
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4.4.4 Gestaltungsfestsetzungen, Einfriedungen, Werbeanlagen, Aufschüt-
tungen und Abgrabungen 

Ziel der getroffenen gestalterischen Vorgaben zur Ausbildung der neuen 

Wohngebäude im Plangebiet ist die Gewährleistung eines möglichst einheitli-

chen, weitestgehend ruhigen Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen in-

nerhalb des neuen Wohngebietes. Dabei sollen sich die am nördlichen Orts-

rand von Biberbach neu entstehenden Wohngebäude harmonisch in die Be-

standsstrukturen des umliegenden Siedlungsgebietes der Ortslage Biberbach 

einfügen. Daher werden für die Gestaltung der neuen Wohngebäude vorwie-

gend Gestaltungselemente/-formen vorgegeben, die sich in ähnlicher Form 

auch bei den Bestandsgebäuden im Umfeld des Plangebietes finden. 

Für die neu entstehenden Gebäude werden Satteldächer mit einer Neigung 

von 15° bis 25°, mit ziegelroter bis rotbrauner bzw. grauer bis anthrazitfarbener 

Dacheindeckung vorgegeben. Im Bereich WA 5 sind zudem Flachdächer mit 

einer maximalen Neigung von 5° erlaubt. Auf der Fläche für Gemeinbedarf 

sind ebenfalls Flachdächer sowie Satteldächer mit einer maximalen Neigung 

von 35° zulässig. Außerdem muss die Firstlinie von geneigten Dächern ent-

sprechend den Festsetzungen in der Planzeichnung (Teil A) verlaufen. Damit 

wird für die jeweiligen Bauflächen eine weitestgehend einheitliche Dachgestal-

tung gesichert, die sich verträglich in die Dachlandschaften des umliegenden 

Siedlungsgebietes einfügen lässt. 

Zudem dürfen Sonnenkollektoren zur Warmwassererzeugung und Photovol-

taikanlagen zur Stromerzeugung auf den Dachflächen errichtet werden. Damit 

können die geneigten Dächer auch einen wichtigen Beitrag zur Energieein-

sparung und zum Klimaschutz (Nutzung für solare Energiegewinnung etc.) 

leisten. 

Mit dem vorgenommenen Ausschluss von Dachgauben (allseitig von Dachflä-

chen umgeben), Zwerchgiebel (mit der Traufwand bündig), Quergiebel (aus 

der Trauflinie heraustretend) und Dacheinschnitten soll das Ziel einer mög-

lichst ruhigen Dachlandschaft in dem neuen Wohngebiet weiter unterstützt 

werden. Außerdem können diese bei flachgeneigten Satteldächern gestalte-

risch nicht in die Dachfläche integriert werden können.  

Durch die unterirdische Führung von Versorgungsleitungen sollen ortsbildstö-

rende Einrichtungen (Masten, etc.) ausgeschlossen und eine möglichst hohe 

Qualität des Ortsbildes von Biberbach sichergestellt werden. Zu einer hohen 

Freiraumqualität trägt auch die Unterbringung von Abfall- und Wertstoffbehäl-

tern in den Gebäuden, in von öffentlichen Verkehrsflächen aus nicht einseh-

baren Einhausungen oder die Vorgabe zu deren Eingrünung bei. 

Mit den getroffenen Vorgaben zur Einfriedung der neu entstehenden Wohn-

grundstücke soll trotz Wahrung der Privatsphäre eine gewisse Offenheit im 

Bereich der Freiräume um die neuen Wohngebäude sichergestellt werden. Zu 
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massive Abschottungen durch Betonwände, Drahtschotterkörbe (Gabionen), 

gemauerte oder sonstige vollflächig geschlossene Einfriedungen werden aus 

diesem Grund ausgeschlossen. Sockel sind nur zu öffentlichen Verkehrsflä-

chen hin mit einer maximalen Höhe von 10 cm zulässig. Sonst sind keine So-

ckel zulässig. Somit kann auch nach der baulichen Nutzung des überplanten 

Areals noch ein Mindestmaß an Durchlässigkeit für Kleintiere etc. von den 

neuen privaten Gartenflächen zu den umliegenden Grünstrukturen / Freiräu-

men und zwischen den privaten Grundstücken gewährleistet werden.  

Lediglich im Bereich WA 5 wird infolge des erhöhten Schutzbedürfnisses der 

hier geplanten Nutzung (besonderer Wohnbedarf vollstationäre Pflege, Ta-

gespflege und Kurzzeitpflege) bzw. aus Pietätsgründen auch eine geschlos-

sene Einfriedung (Betonwand, Einfriedungsmauer) bis zu einer maximalen 

Gesamthöhe von 1,60 m zugelassen. 

Die Vorgaben zu Werbeanlagen sind erforderlich, um eine optisch geordnete 

Entwicklung des geplanten Wohngebietes im Norden der Ortslage Biberbach 

gewährleisten und zu kommerzielle bzw. nachteilige Auswirkungen auf das 

Ortsbild vermeiden zu können. Nachdem derartige Anlagen in einem Wohn-

gebiet ohnehin nur von sehr untergeordneter Bedeutung sind, sollen sich Wer-

beanlagen der Architektur der geplanten Wohngebäude deutlich unterordnen. 

Um den optischen Eindruck des Areals auch nach baulicher Nutzung nicht 

wesentlich zu verändern und die Topografie zu erhalten, sind Aufschüttungen 

und Abgrabungen über 100 cm Höhe bzw. Tiefe auf den privaten Baugrund-

stücken generell unzulässig. 

4.5 Grünordnung, Freiraum  

Um eine verträgliche Einbindung des neuen Wohnquartiers in den angrenzen-

den Landschaftsraum sicherzustellen und eine gewisse Minimierung der Fern-

wirkung der neuen Baustrukturen gewährleisten zu können, werden Mindest-

vorgaben zur Durch- und Eingrünung der privaten Wohngrundstücke getrof-

fen. So sollen auf den privaten Grundstücken im Bereichen WA 1 pro Bau-

grundstück (Doppelhaushälfte) mindestens ein standortgerechter heimischer 

Baum oder fünf Sträucher gepflanzt werden. In den Bereichen WA 2 bis WA 5 

sowie auf der Fläche für den Gemeinbedarf sind auf den privaten Grundstü-

cken pro voller 300 m² nicht überbauter Grundstücksfläche mindestens ein 

standortgerechter heimischer Baum und fünf Sträucher zu pflanzen. Ergän-

zend sollen alle Gebäude sowie Einhausungen von Tiefgaragenein-/-ausfahr-

ten und Tiefgaragenauf-/-abgängen mit einem ≤ 5° geneigten Dach mit einer 

extensiven Dachbegrünung ausgeführt werden. Neben der grünordnerischen 

Gestaltung kann die Dachbegrünung dieser Anlagen auch zu einem gewissen 

Rückhalt des anfallenden Niederschlagswassers beitragen. Außerdem ist auf 

den privaten Flächen mit Bindungen zum Anpflanzen von Bäumen, 
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Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen eine extensiv gepflegte, frei wach-

sende Gehölzpflanzung aus heimischen Sträuchern zu entwickeln. Mit den 

Mindestvorgaben zur Durchgrünung der privaten Grundstücksflächen kann 

eine, der Lage des wohnbaulich neu zu entwickelnden Standortes im unmit-

telbaren Zusammenhang zum bestehenden Siedlungsgebiet Biberbach, an-

gemessene Grün- und Freiraumgestaltung gewährleistet werden. 

Zur Vermeidung einer zu starken technischen oder künstlichen Überprägung 

der künftigen Freiflächen um die neuen Gebäudestrukturen müssen sämtliche 

Grundstücksflächen, die nicht durch Gebäude, Nebenanlagen, Stellplatzflä-

chen und Wege in Anspruch genommen werden, als bodenschlüssige, was-

seraufnahmefähige Grünfläche gestaltet werden. Bei der grünordnerischen 

Gestaltung dieser Flächen ist der Einsatz von Düngung oder Pflanzenschutz-

mittel nicht zulässig.  

Das Grundgerüst der künftigen Durch- und Eingrünung des neuen Wohnge-

bietes setzt sich vor allem aus heimischen, landschaftstypischen Gehölzen 

zusammen. Mit den im Wohngebiet neu entstehenden Grün- und Gehölzstruk-

turen (Bäume, Sträucher etc.) können auf den bislang gehölzfreien landwirt-

schaftlich genutzten Flächen auch neue Habitatstrukturen für verschiedenste, 

siedlungstypische Arten (Insekten, Vögel, Kleinlebewesen etc.) geschaffen 

werden.  

4.6 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Wohngebietes für den motorisierten Indivi-

dualverkehr wird künftig vorwiegend über die unmittelbar südlich an die ge-

planten Wohnbauflächen anliegende St.-Magdalena-Straße gewährleistet. 

Zudem ist eine neue Ringstraße, welche im Norden in die St.-Magdalena-

Straße mündet, geplant. Mit der neuen Erschließungsstraße können die im 

nördlichen Planbereich neu geplanten Wohnnutzungen und auch die neue 

Kindertagesstätte erreicht werden.  

Die neue Erschließungsstraße soll als verkehrsberuhigter Bereich ausgebildet 

werden, dadurch wird das Tempo der Fahrzeuge in diesem Bereich stark ein-

geschränkt. Mit dieser Lösung soll für alle Verkehrsteilnehmer eine ruhige und 

sichere Verkehrsführung im neuen Wohngebiet gewährleistet werden. Zudem 

ist die neue Erschließungsstraße auch nur für Anlieger vorgesehen. Der sons-

tige Verkehr kann nach wie vor über die St.-Magdalena-Straße abgewickelt 

werden. Die konkrete Ausgestaltung der neuen Ringerschließung und deren 

Anschlüsse an die St.-Magdalena-Straße im Hinblick auf Schleppkurven, Kur-

venradien etc. erfolgt im Rahmen der im weiteren Verfahren zu erstellenden 

Erschließungsplanung, deren Ergebnisse dann in den Entwurf des Bebau-

ungsplanes eingearbeitet werden. 
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4.6.1 Ruhender Verkehr 

Der Markt Biberbach besitzt keine eigene Stellplatzsatzung, weshalb norma-

lerweise je Wohneinheit zwei Stellplätze nachzuweisen sind. Daher sind im 

Bereich WA 1 je Wohneinheit zwei Stellplätze nachzuweisen, wobei Stell-

plätze vor Garagen für den Nachweis herangezogen werden können. Da diese 

Regelung allerdings für die eher kleinteiligen Wohneinheiten in den Bereichen 

WA 2 und WA 4 eher nicht zielführend ist, wurde der Stellplatzschlüssel für 

diese Bereiche an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst.  

Für die Ermittlung der erforderlichen Stellplatzanzahl für besondere Wohnfor-

men (betreutes Wohnen, stationäres intensives Wohnen etc.) in den Berei-

chen WA 3 und WA 5 sowie die sonstigen Nutzungen im Plangebiet (Kita, 

Tagespflege etc.) gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen 

sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (Garagen- und Stellplatzver-

ordnung - GaStellV) in der jeweils gültigen Fassung. 

Um eine ungeordnete Ausbildung und Verortung von Stellplätzen, Garagen 

und Carport auf den Wohngrundstücken von WA 1 vermeiden zu können, dür-

fen diese nur im Bereich der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren 

Grundstücksflächen sowie auf eigens für diese Nutzungen vorgesehenen Flä-

chen („St“, „Ga“) realisiert werden. 

Um auch in den Bereichen WA 2 bis WA 5 sowie im Bereich der Fläche für 

den Gemeinbedarf eine ungeordnete Ausbildung und Verortung von Stellplät-

zen auf den Wohngrundstücken vermeiden zu können, dürfen diese nur im 

Bereich der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflä-

chen sowie auf eigens für diese Nutzungen vorgesehenen Flächen („St“) rea-

lisiert werden. Zudem muss ein Teil der nachzuweisenden Stellplätze in die-

sen Bereichen auf dafür festgesetzten Flächen („TGa“) als Tiefgaragen umge-

setzt werden, um in diesem Bereich eine ansprechende Freiraumqualität auf 

den Grundstücksflächen gewährleisten zu können.  

In dem Bereich WA 5 sind dabei nur oberirdische Stellplätze vorgesehen, da 

die Bewohner in der hier vorgesehenen Wohnform (Ambulante Pflege, Statio-

när intensives Wohnen) normalerweise kein Fahrzeug benötigen. Daher sind 

die Stellplätze vor allem für Besucher und das Pflegepersonal vorgesehen. 

Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind eine KITA und ein Gemeinschaftshaus 

geplant, weshalb in diesem Bereich auch nur oberirdische Stellplätze für Be-

sucher vorgesehen sind, da bei solchen Einrichtungen eine Tiefgarage für ge-

wöhnlich nicht gut angenommen wird. 

In den Bereichen WA 2 bis WA 4 würde die nachzuweisende Menge an Stell-

plätzen in oberirdischer Ausführung (Stellplätze) zu einer starken oberirdi-

schen Versiegelung der Flächen um die neuen Wohngebäude führen. Um in 

diesem Bereich eine ansprechende Freiraumqualität auf den Grundstücksflä-

chen gewährleisten zu können, müssen die nachzuweisenden Stellplätze in 
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diesen Bereichen auf dafür festgesetzten Flächen („TGa“) als Tiefgaragen um-

gesetzt werden. Die Ausbildung von Garagen und / oder Carports ist in den 

Bereichen WA 2 bis WA 5 sowie auf der Fläche für den Gemeinbedarf generell 

unzulässig. 

4.6.2 Fuß- und Radwegeverbindungen 

Über die Anbindung an die St.-Magdalena-Straße im Norden ist eine ange-

messene Erreichbarkeit und Durchgängigkeit des Plangebietes für Fußgänger 

und Radfahrer gesichert, da die verkehrsberuhigte Straße für Fußgänger und 

Radfahrer gleichermaßen nutzbar sein wird.  Das Angebot wird zudem durch 

eine fußläufige Verbindung nach Westen zu einem bestehenden landwirt-

schaftlichen Anwandweg ergänzt. Zudem ist im Osten entlang der Fläche für 

Gemeinbedarf ein weiterer Fußweg geplant. 

5. Ver- und Entsorgung 
5.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung und Löschwasserversorgung (Grundschutz) des 

neuen Wohngebiets kann über das in der St.-Magdalena-Straße bereits anlie-

gende Trinkwassernetz des örtlichen Versorgungsträgers erfolgen. Von die-

sem Netz aus können die erforderlichen Versorgungsleitungen (Hausan-

schlüsse) direkt zu den neu geplanten Wohngebäuden geführt werden. 

5.2 Abwasserentsorgung 

Die Abwasserbeseitigung des Plangebietes kann über den in der St.-Magda-

lena-Straße bereits anliegenden Schmutzwasserkanal sichergestellt werden. 

Von diesem Netz aus werden die erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitun-

gen (Hausanschlüsse etc.) zu den künftigen Wohngebäuden geführt. 

5.3 Oberflächen- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Grundsatz der Niederschlagwasserbehandlung ist unter wasserwirtschaftli-

chen Aspekten generell die Vermeidung weiterer Bodenversiegelungen und 

die Erhaltung bzw. Förderung der Versickerungsfähigkeit von Flächen. Dies 

dient neben der Grundwasserneubildung der Entlastung des Kanalnetzes und 

der Kläranlage sowie der Verringerung von Abflussspitzen in Gewässern. 

Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser sollte daher im Interesse 

eines vorsorgenden Umweltschutzes im Einklang mit den fachgesetzlichen 
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Vorgaben und den einschlägigen technischen Regelwerken dem Untergrund 

zugeführt werden.  

Zur Entlastung des Kanalnetzes und zur Förderung der Grundwasserneubil-

dung muss demzufolge das nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswas-

ser von Privatgrundstücken sowie wild auf den Grundstücken abfließendes 

Niederschlags-/Hangwasser auf den privaten Grundstücken vor Ort über die 

belebte Bodenzone oder bei eingeschränkter Versickerungsfähigkeit über ge-

eignete Sickeranlagen nach Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Be-

trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ und dem Merk-

blatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 

zur Versickerung gebracht werden. In diesem Zusammenhang ist der Anteil 

an abflusswirksamen Flächen im Plangebiet durch eine flächensparende Bau-

weise und Erschließung und durch eine Begrünung der nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen zu minimieren. 

Im Übrigen gilt die Entwässerungssatzung des Marktes Biberbach in der je-

weils gültigen Fassung. 

Infolge der Topografie des Plangebietes besteht insbesondere bei Starkregen-

ereignissen eine Gefahr von wild abfließendem Wasser.  

5.4 Strom- und Gasversorgung 

Die Stromversorgung der neuen Wohngebäude wird durch das in den umlie-

genden Straßenzügen bereits anliegende Leitungsnetz des örtlichen Versor-

gungsträgers sichergestellt.  

Die Gasversorgung ist bei entsprechender Wirtschaftlichkeit grundsätzlich 

durch Anschluss an das Leitungsnetz des örtlichen Versorgungsträgers mög-

lich.  

5.5 Fernmeldeanlagen 

Die fernmeldetechnische Versorgung des neuen Wohngebietes wird über das 

in den umliegenden Straßenzügen bereits anliegende Leitungsnetz des örtli-

chen Versorgers gewährleistet.  

5.6 Abfallbeseitigung 

Die Beseitigung der Abfälle kann ortsüblich über die St.-Magdalena-Straße in 

Verbindung mit der im Plangebiet neu geplanten Erschließungsstraße sicher-

gestellt werden und wird ortsüblich durch die Entsorgungssysteme des Land-

kreises Augsburg durchgeführt. Am Abholtag müssen die Müllbehältnisse am 

Rand der öffentlichen Erschließungsstraße zur Abholung bereitgestellt wer-

den. 
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6. Umweltbericht 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen muss gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die 

Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB 

zwingend eine Umweltprüfung durchgeführt werden.  

Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermit-

teln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Dieser 

Umweltbericht ist gemäß § 2 a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung 

als gesonderter Teil beizufügen. Entsprechend dem Stand des Verfahrens, 

sind im Umweltbericht die auf Grund der Umweltprüfung ermittelten und be-

werteten Belange des Umweltschutzes, darzulegen. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB werden 

die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Äußerung auch 

im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-

weltprüfung aufgefordert. Der aktuelle, derzeit noch vorläufige Umweltbericht 

wird im weiteren Verfahren durch die Auswertung der in diesem Zusammen-

hang eingehenden umweltrelevanten Stellungnahmen und weiterer ggf. vor-

liegender umweltrelevanter Informationen (Gutachten etc.) inhaltlich fortge-

schrieben und ergänzt. 

6.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Planung 

Mit der Ausweisung von neuen Wohnbauflächen und einer Fläche für Ge-

meinbedarf nördlich der St.-Magdalena-Straße, westlich der Fuggerstraße 

und südlich der St 2033 soll dem im nördlichen Landkreis von Augsburg be-

stehenden Bedarf an besonderen Wohnformen (ambulante und stationäre 

Pflegeeinrichtungen, Ganztagspflege, Gemeinsames Wohnen für junge 

Menschen mit Handicap, Betreutes Wohnen etc.) sowie dem im Marktgebiet 

Biberbach vorhandenen Bedarf an Wohnbauflächen Rechnung getragen 

und eine sinnvolle Ergänzung und Abrundung der bereits im Norden von Bi-

berbach vorhandenen wohnbaulichen Strukturen sichergestellt werden. Zu-

dem sollen für den Markt Biberbach dringend benötigte soziale Einrichtun-

gen (Kindertagesstätte, Gemeinschaftshaus) innerhalb des neuen Quartiers 

realisiert werden. Für das Plangebiet ist eine Bebauung mit wohnbaulichen 

Gebäudestrukturen vorgesehen, die einen verträglichen Übergang zwischen 

der bereits in südlicher Nachbarschaft vorhandenen Wohnbebauung und der 

nördlich liegenden Staatsstraße sicherstellen. Weitere Ausführungen hierzu 

sind Pkt. 1. „Anlass für die Planung“ und Pkt. 4. „Ziele der Planung, Plankon-

zept und wesentliche Auswirkungen der Planung“ zu entnehmen. 
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6.2 Darstellung der im Fachrecht festgelegten Umweltziele 
und deren Berücksichtigung 

Abgesehen von den ohnehin gültigen und zu beachtenden allgemeinen ge-

setzlichen Grundlagen (Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Immissions-

schutzgesetze, Wasserrecht etc.) und den regionalplanerischen und landes-

planerischen Vorgaben sind für das Plangebiet im Fachrecht nach derzeiti-

gem Kenntnisstand keine besonderen zu beachtenden Umweltziele festge-

legt. 

6.3 Beschreibung und Bewertung der ermittelten Umwelt-
auswirkungen  

Nachfolgend wird die Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei 

Durchführung und Nichtdurchführung der Planung dargestellt. 

Schutzgut Mensch 

Beschreibung: 

Beurteilungsgegenstand für das Schutzgut Mensch / Bevölkerung sind die 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion, die Erholungs- / Freizeitfunktion sowie die 

Versorgungsfunktion eines Gebietes. Eine Vorbelastung für das Schutzgut 

Mensch besteht im Plangebiet im Wesentlichen durch die Emissionen der 

Verkehrsgeräusche auf der nördlich anliegenden St 2033 sowie der östlich 

anliegenden Fuggerstraße. Diese betreffen im Wesentlichen den nördlichen 

Planbereich. Zudem sind mit der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der 

umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen grundsätzlich Emissionen 

(Lärm, Geruch, Staub) verbunden, die jedoch nicht über das Maß hinausge-

hen, das im ländlichen Raum üblicherweise hinzunehmen ist.  

Im Plangebiet sind bislang keine Wohn- und Erholungsnutzungen vorhan-

den, da es sich bislang um intensiv landwirtschaftlich genutztes Grünland 

bzw. Weideland handelt. Die nächsten zu Wohnzwecken genutzten Flächen 

liegen in südlicher bzw. südwestlicher Nachbarschaft des Planbereiches.  

Auswirkungen: 

Mit der Planung ist kein unmittelbarer Verlust von Wohnbauflächen verbun-

den, vielmehr kann das Angebot an Wohnbauflächen nachhaltig erhöht wer-

den. Es werden auch keine besonders erholungsrelevanten Freiflächen in 

Anspruch genommen.  

Für das Plangebiet selbst sind infolge der einwirkenden verkehrsbedingten 

Emissionen im weiteren Verfahren insbesondere im nördlichen Randberei-

che besondere Maßnahmen zum Schallschutz zu treffen. Die konkreten 

Maßnahmen (Grundrissorientierung, Lüftungsanlagen etc.) werden im 
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weiteren Verfahren im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung ermit-

telt, deren Ergebnisse dann im Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt 

werden. Nach ersten überschlägigen Voruntersuchungen ist die geplante 

Wohnnutzung am überplanten Standort realisierbar. 

Ergebnis:  

Für das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Umweltauswirkungen im 

Zusammenhang mit den geplanten Wohn- und sonstigen Nutzflächen zu er-

warten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Beschreibung: 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine Prüfung artenschutzrechtlicher 

Belange insoweit erforderlich, ob ggf. artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz der Realisierung des Vorha-

bens entgegenstehen. Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb ausgewie-

sener Schutzgebiete (FFH-, SPA-, Natur- oder Landschaftsschutzgebiete). 

Westlich des Planbereiches liegt zudem das Landschaftsschutzgebiet 

„Augsburg - Westliche Wälder“ (LSG-00417.01), das von der Planung jedoch 

nicht tangiert wird. 

Grundsätzlich sind die Lebensraumqualitäten durch die bisherige landwirt-

schaftliche Nutzung (Ackerbau, Beweidung) des Areals bereits nachhaltig 

gestört. Zudem liegt infolge der bereits in südlicher Nachbarschaft bestehen-

den wohngenutzten Bebauung bereits eine bauliche Vorprägung des über-

planten Areals vor. 

Das Schutzgut Pflanzen konnte sich aufgrund der bisherigen intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung kaum entwickeln, lediglich in den randlichen 

Böschungsbereichen zur Staatsstraße hin finden sich einige wenige Saum-

bereiche. Auch hier sind keine besonders wertvollen oder gesetzlich ge-

schützten Bestände durch die Planung betroffen. Die aus der geplanten 

wohnbaulichen Entwicklung resultierenden Eingriffe tangieren keine nach 

§ 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG gesetzlich geschützten Biotope. 

Negative Auswirkungen auf diese Flächen sind demzufolge nicht zu erwar-

ten. 

Es finden sich keine Hinweise auf Lebensräume und Arten gemäß der 

FFH- Richtlinie, der EG-Vogelschutzrichtlinie und auf potentielle FFH- Le-

bensräume.  

Auswirkungen:  

Mit der Zunahme der Versiegelung infolge der geplanten Wohn- und sonsti-

gen Bauflächen ergibt sich eine dauerhafte Versiegelung der überplanten, 
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bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen, die zu einer nachhaltigen Ein-

schränkung des Lebensraumes für Tiere und Pflanzen führt. Durch die auf 

den neuen Wohnbauflächen umzusetzenden Ein- und Durchgrünungsmaß-

nahmen (Randeingrünung etc.) können die Auswirkungen auf das Schutzgut 

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt minimiert werden. Auf den randlichen 

Grünstrukturen können künftig weitestgehend ungestörte Lebensräume und 

Habitatstrukturen für verschiedene Tier- und Pflanzenarten entstehen, die 

zudem eine wirksame ökologische Vernetzung mit den umliegenden Freiräu-

men gewährleisten. Infolge der vorhandenen Vorbelastung ist durch die Pla-

nung auch keine erhebliche Störung der tangierten Arten zu erwarten 

Ergebnis:  

Durch die Erhöhung des Versiegelungsgrades ergeben sich Umweltauswirkun-

gen mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische 

Vielfalt infolge der geplanten Entwicklung neuer Wohn- und sonstiger Bauflä-

chen. 

Schutzgut Fläche 

Beschreibung: 

Bei dem überplanten Areal handelt es sich überwiegend um eine intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Fläche (Acker-, Weideland) mit einer Flächen-

größe von insgesamt ca. 3 ha. Es sind keine besonders schützenswerten 

oder seltenen natürlichen Ressourcen auf der für eine wohnbauliche Nut-

zung vorgesehenen Fläche vorhanden.  

Westlich des Planbereiches liegt das Landschaftsschutzgebiet „Augsburg - 

Westliche Wälder“ (LSG-00417.01), das von der Planung jedoch nicht tan-

giert wird. 

Auswirkungen: 

Die Umsetzung der Wohn- bzw. sonstigen Bebauung im Plangebiet bedingt 

einen quantitativen Flächenverlust von bislang vorwiegend intensiv landwirt-

schaftlich genutzten Flächen durch Überbauung mit neuen wohnbaulichen 

Gebäudestrukturen und zusätzlichen Versiegelungen. Im Zuge der Überpla-

nung des Areals können jedoch einige Flächen im Randbereich der neuen 

Wohnbaufläche durch Pflanzmaßnahmen qualitativ aufgewertet werden. Mit 

der Inanspruchnahme der im Umfeld bereits vollumfänglich vorhandenen Er-

schließungsstrukturen (St.-Magdalena-Straße, Fuggerstraße, Kanäle, Lei-

tungen etc.), kann trotz unvermeidbarem Flächenverlust, noch ein verhält-

nismäßig sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden im Be-

reich des Plangebietes ermöglicht werden.  

 



Markt Biberbach, BP Nr. 31„Westlich der Fuggerstraße“ – Begründung mit vorläufigem Umweltbericht 

VORENTWURF, Fassung vom 29.08.2023  Seite 27 von 40 

  
ARNOLD CONSULT AG N:\2. Kissing\2022\1-22-529\05_Planung\01_Vorentwurf\BP31_Westl_Fuggerstraße_Begründung_Vorentwurf_20230829.docx 

Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing  

Ergebnis:  

Für das Schutzgut Fläche ergeben sich durch die Flächeninanspruchnahme 

von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen Umweltauswirkungen mitt-

lerer Erheblichkeit.  

Schutzgut Boden 

Beschreibung: 

Als vorherrschende Bodentypen sind im Westen des Plangebietes überwie-

gend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schluffton 

(Lösslehm) über Carbonatschluff (Löss) vorzufinden. Im Osten des Plange-

bietes ist fast ausschließlich Kolluvisol aus Schluff bis Lehm (Kolluvium) zu 

finden. Bei dem Boden im Plangebiet handelt es sich grundsätzlich um ge-

wachsenen Boden, der bislang vorwiegend einer landwirtschaftlichen Nut-

zung unterlegen war. Durch den anthropogenen Einfluss ist der Oberboden-

horizont im Plangebiet nicht mehr in seiner natürlichen Zusammensetzung 

vorhanden. 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet derzeit nicht be-

kannt. (siehe auch Pkt. 2.4 „Geologie und Hydrologie“).  

Auswirkungen: 

Durch die Erhöhung des Versiegelungsgrades wird das Schutzgut Boden in-

folge der geplanten wohnbaulichen und sonstigen Nutzung grundsätzlich in 

seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Die Inanspruchnahme von Grund 

und Boden und die Bodenversiegelung werden auf ein funktional notwendi-

ges Mindestmaß beschränkt. Andererseits werden im östlichen, nördlichen 

und westlichen Randbereich des Plangebietes teilweise auch Bereiche pla-

nungsrechtlich gesichert, wo künftig eine naturnahe Gestaltung des Bodens 

möglich und dauerhaft gesichert ist (Randeingrünung).  

Ergebnis: 

Für das Schutzgut Boden ergeben sich durch die Erhöhung des Versiege-

lungsgrades in Zusammenhang mit der geplanten Überbauung der Flächen 

Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit. 

Schutzgut Wasser 

Beschreibung: 

Im Bereich des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Das Plangebiet liegt auch außerhalb von festgesetzten, vorläufig gesicherten 

oder ermittelten Überschwemmungsgebieten.  

Für den Planbereich liegen bislang noch keine genauen Angaben zu den 

Grundwasserverhältnissen vor. Infolge der Topografie des Plangebietes 
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besteht jedoch insbesondere bei Starkregenereignissen eine Gefahr von wild 

abfließendem Wasser (siehe auch Pkt. 2.4 „Geologie und Hydrologie“). 

Auswirkungen: 

Durch die auf dem überplanten Areal vorgesehene wohnbauliche Nutzung mit 

zugehörigen Gebäudestrukturen und sonstigen Erschließungslagen erfolgt 

grundsätzlich eine Erhöhung der Bodenversiegelung, die eine Beeinträchti-

gung des natürlichen Wasserkreislaufes (Versickerung, Verdunstung, Grund-

wasserneubildung) zur Folge hat. Sämtliches nicht schädlich verunreinigtes 

Niederschlagswasser der künftigen privaten Grundstücke soll künftig vor Ort 

zur Versickerung gebracht werden. Mit der vorgeschriebenen extensiven 

Dachbegrünung kann ein gewisser Rückhalt des Niederschlagswassers auf 

den privaten Grundstücksflächen und damit auch eine verzögerte Einleitung 

in den Untergrund ermöglicht werden. Grundsätzlich ist die Inanspruchnahme 

von Grund und Boden sowie die Bodenversiegelung bei der geplanten wohn-

baulichen und sonstigen Nutzung auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. 

Oberflächengewässer werden durch die Planung nicht unmittelbar tangiert.  

Mit den geplanten offenen Flächen im Bereich der randlichen Grünflächen 

und der geplanten Versickerung des nicht schädlich verunreinigten Nieder-

schlagswassers können die Auswirkungen der geplanten Wohn- und sonsti-

gen Nutzung des Plangebietes auf das Schutzgut Wasser minimiert werden. 

Ergebnis: 

Aufgrund der mit der geplanten Bebauung verbundenen Zunahme der Ver-

siegelung ergeben sich Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit für das 

Schutzgut Wasser. 

Schutzgut Luft/Klima 

Beschreibung: 

Eine gesonderte Erhebung der klimatischen Verhältnisse wurde für das 

Plangebiet nicht vorgenommen. Die bislang noch bestehenden landwirt-

schaftlichen Flächen sowie Weideflächen innerhalb des Plangebietes tragen 

in geringem Umfang aktuell auch zum Luftaustausch zwischen den Sied-

lungsbereichen bei. Infolge der unmittelbar benachbarten Wohnbauflächen 

und Erschließungsstrukturen (St 2033, Fuggerstraße etc.) ist diese Funktion 

im Plangebiet jedoch bereits nur noch sehr eingeschränkt ausgeprägt.  

Auswirkungen: 

Durch die Überplanung des Areals gehen grundsätzlich offene landwirt-

schaftliche Flächen und damit ein Kaltluftentstehungsgebiet verloren. Infolge 

der Randlage des Areals, umgeben von bereits vorhandener, baulicher Nut-

zung und teilweise stark frequentierter Erschließungsstrukturen 
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(Staatsstraße etc.), ist diese Funktion im Plangebiet nur von geringer Bedeu-

tung. Die geplanten randlichen Grünstrukturen und ergänzenden Baumpflan-

zungen werden zunehmend eine ausgleichende Wirkung entfalten können. 

Sämtliche Dachflächen im künftigen Wohngebiet sind auf eine Nutzung er-

neuerbarer Energie ausgelegt, wodurch eine Verringerung klimaschädlicher 

Treibhausgasemissionen ermöglicht werden kann.  

Mit der vorgeschriebenen extensiven Dachbegrünung kann für die Wohn- 

und sonstigen Gebäude grundsätzlich auch die temperaturausgleichende 

Wirkung dieser Dachkonstruktion genutzt werden.  

Ergebnis: 

Für das Schutzgut Luft/Klima ergeben sich infolge der geplanten Wohn- und 

sonstigen Nutzung keine erheblichen Umweltauswirkungen.  

Schutzgut Landschaft  

Beschreibung:  

Die unmittelbare südliche Nachbarschaft des Plangebietes wird bereits 

durch wohnbauliche Gebäudestrukturen geprägt. Das Plangebiet selbst wird 

bislang noch intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die nördliche, westliche und 

östliche Nachbarschaft des Plangebietes ist durch weitere intensiv landwirt-

schaftlich genutzte Flächen mit kleineren Waldgebieten und das Land-

schaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder“ (LSG-00417.01), das 

von der Planung jedoch nicht tangiert wird, geprägt. Im unmittelbaren Umfeld 

verlaufen auch noch zahlreiche städtische Hauptverkehrsstraßen (St 2033, 

Fuggerstraße, St.-Magdalena-Straße). Aus den genannten Gründen beste-

hen bezüglich des Schutzgutes Landschaft daher bereits entsprechende 

Vorbelastungen im Bereich des Planareals.  

Auswirkungen:  

Mit der geplanten baulichen Entwicklung des Wohngebietes wird das Erschei-

nungsbild der bisher vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche 

künftig verändert. Mit den vorgegebenen Ein- / Durchgrünungsmaßnahmen, 

den gestalterischen Festsetzungen und der Höhenbeschränkung neuer bauli-

cher Anlagen kann auch künftig bei baulicher Nutzung des Plangebietes eine 

verträgliche Einbindung in den in der Umgebung bereits vorhandenen Baube-

stand am Übergang zu der nördlich liegenden Staatsstraße sichergestellt wer-

den. Negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind an dem 

bereits vorbelasteten und baulich vorgeprägten Standort infolge der Realisie-

rung einer Bebauung nicht zu befürchten, zumal das Areal bereits von ähnlich 

gestalteten Gebäudestrukturen umgeben ist, die das Landschaftsbild in die-

sem Bereich von Biberbach bereits nachhaltig prägen. Mit den Eingrünungs-

maßnahmen entlang der östlichen, westlichen und nördlichen Begrenzung 
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und der neuen Wohnbaufläche kann künftig ein „grüner Abschluss“ der Be-

bauung am Übergang zu den angrenzenden Flächen gesichert werden. 

Ergebnis:  

Im Zusammenhang mit der geplanten Wohn- und sonstigen Nutzung ergeben 

sich für das Schutzgut Landschaft nur Umweltauswirkungen geringer Erheblich-

keit.  

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Beschreibung: 

Innerhalb des Plangebietes sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kul-

turgüter oder vorhanden. 

Die unmittelbar im Süden des Plangebietes liegende St.-Magdalena-Straße 

ist bereits endgültig hergestellt und erfährt im Zuge der Planung lediglich 

kleinere Anpassungen an die neue Erschließungssituation. 

Auswirkungen:  

Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Kulturgüter ist auf der Fläche des 

Plangebietes bei Umsetzung der geplanten wohnbaulichen Entwicklung mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

Durch den Bau der neuen Erschließungsstraße werden die vorhandenen 

Verkehrsflächen der St.-Magdalena-Straße im Zuge der Umsetzung der ge-

planten Wohn- und sonstigen Bebauung teilweise eine geringe bauliche Ver-

änderung / Anpassung erfahren, daher wird das Schutzgut sonstige Sach-

güter durch die Planung geringfügig tangiert. 

Ergebnis:  

Durch die geplante wohnbauliche und sonstige Nutzung und Überbauung er-

geben sich für das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter keine erheb-

lichen Umweltauswirkungen.  

Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern wurden, soweit be-

urteilungsrelevant, bei den jeweiligen Schutzgütern miterfasst. Nach derzeiti-

gem Planungs- und Kenntnisstand sind keine Wechselwirkungen ersichtlich, 

die im Zusammenspiel eine erhöhte Umweltbetroffenheit befürchten lassen. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass bei Realisierung der Wohnbau-

flächen im Vergleich zu einer Beibehaltung der intensiven landwirtschaftli-

chen Bewirtschaftung des Areals, insbesondere aufgrund der deutlichen Er-

höhung des Versiegelungsgrades, bei einigen Schutzgütern nachhaltige 

Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
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6.4 Beschreibung und Bewertung der baubedingten und 
betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens 

Baubedingte Auswirkungen 

• Im Zuge der Umsetzung der Baumaßnahmen können künftig nicht be-

baute bzw. nicht versiegelte Flächen des Plangebietes (randliche Grün-

flächen etc.) vorübergehend als Arbeits- oder Lagerflächen für den Bau-

betrieb in Anspruch genommen werden. Innerhalb dieser Flächen kann 

es zu Bodenverdichtungen, Fahrschäden oder Verletzungen der oberen 

Bodenschichten durch schwere Baumaschinen, etc. kommen. Zudem 

könnten temporäre Lagerflächen zu Beeinträchtigungen umliegender Ve-

getation führen. (Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, 

Schutzgut Fläche, Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser) 

• Infolge von Baufahrzeugen und Baumaschinen sowie des allgemeinen 

Baustellenbetriebs werden sich während der Bauzeit Lärm- und Erschüt-

terungsauswirkungen sowie eine allgemeine Bewegungsunruhe im 

Baustellenbereich einstellen. Wegen der bereits vorhandenen allgemei-

nen Vorbelastung (Verkehrswege) werden diese Auswirkungen bei einem 

regulären Baustellenbetrieb aber nur bedingt wahrnehmbar sein. (Schutz-

gut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen) 

• Beim Betrieb von Baumaschinen und Baufahrzeugen ist ein Ausstoß von 

Luftschadstoffen zu erwarten. Infolge umliegender, teilweise stark frequen-

tierter Verkehrswege (St 2033, Fuggerstraße etc.) werden diese aber nicht 

wahrnehmbar sein. 

(Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, 

Schutzgut Luft / Klima) 

• Beim Baustellenbetrieb fallen durch den Betrieb von Baumaschinen sowie 

durch Bau- und Verpackungsmaterialien Abfälle unterschiedlichster Art 

an. Nachdem davon ausgegangen wird, dass diese ordnungsgemäß ent-

sorgt werden, sind diese Auswirkungen vernachlässigbar. Bei unvorher-

gesehenen Unfällen oder Havariefällen (Leckagen, etc.) an Baumaschi-

nen oder -fahrzeugen können sich aber nachhaltige Auswirkungen auf ei-

nige Schutzgüter einstellen. (Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser) 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

• Generell werden bei einer baulichen Entwicklung des Gebiets die angren-

zenden und auch bereits bestehenden Nutzungen durch weiteres Ver-

kehrsaufkommen und sonstigen Lärm- und Bewegungsunruhe der zu-

künftigen Nutzer belastet. Diese Belastungen sind aufgrund der bereits 

umliegenden, teilweise stark frequentierten Verkehrswege (St 2033, Fug-

gerstraße etc.) jedoch vernachlässigbar. (Schutzgut Mensch / Bevölke-

rung, Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt)  
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• Durch die künftige Beleuchtung (Innen-, Außenbeleuchtung etc.) neuer 

Gebäude und Straße werden sich die derzeitigen Lichtverhältnisse im 

Plangebiet zwar künftig ändern, wegen der Lage in unmittelbarer Nach-

barschaft zu Hauptverkehrsstraßen und bereits vorhandenen Wohnge-

bäuden wird sich aber keine wesentliche Intensivierung von Lichtimmissi-

onen einstellen. (Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen / bio-

logische Vielfalt) 

• Durch die Bewohner bzw. Nutzer der neuen Gebäude im Allgemeinen 

Wohngebiet fallen Abwasser und Abfälle an. Diese werden ordnungsge-

mäß über die örtliche Kanalisation bzw. durch die örtliche Müllabfuhr ent-

sorgt. Sonstige kritische oder belastete Abfälle oder Abfallprodukte sind 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. Mit dem Ausschluss der 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (z.B. Tankstellen und Gartenbau-

betriebe) wird das Risiko für Kontaminationen weiter gesenkt. (Schutzgut 

Mensch / Bevölkerung, Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Viel-

falt, Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser) 

6.5 Kumulative Auswirkungen 

Kumulative Effekte der Umweltauswirkungen 

In den vorgenannten Kapiteln wurden die nach derzeitigem Kenntnisstand 

relevanten Umweltauswirkungen der geplanten wohnbaulichen Nutzung se-

parat (schutzgutbezogen, bau-, betriebsbedingt etc.) analysiert. Unter be-

stimmten Bedingungen besteht die Möglichkeit, dass sich die jeweils diffe-

renzierten Beeinträchtigungen miteinander aufsummieren und hierdurch 

eine höhere Gesamtbeeinträchtigung anzunehmen ist, als die jeweilige Ein-

zelbeeinträchtigung. Auch unter Berücksichtigung der Summenwirkung aller 

beschriebenen Beeinträchtigungsfaktoren werden für die Nutzungs- und 

Schutzkriterien im Planbereich nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheb-

lichen nachteiligen Umweltauswirkungen prognostiziert, die über die vorge-

nannten Wirkungen hinausgehen, nachdem einzelne Beeinträchtigungen 

nicht entsprechend hoch prognostiziert werden. 

Kumulationswirkung mit anderen Vorhaben und Plänen 

Bei der Beurteilung, ob von der geplanten wohnbaulichen Nutzung erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen ausgehen, sind auch die kumulativen Wir-

kungen mit anderen Vorhaben / Planungen in ihrem gemeinsamen Einwir-

kungsbereich zu prüfen. Im Planungsraum und dessen maßgebendem Um-

feld sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine anderweitigen Planungen 

oder Projekte bekannt, die im Zusammenwirken mit der geplanten wohnbauli-

chen Nutzung des Plangebietes zu einer Summation von Umweltbeeinträchti-

gungen führen könnten. 
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6.6 Beschreibung der erheblichen, nachteiligen Auswirkun-
gen, die bei schweren Unfällen oder Katastrophen zu er-
warten sind 

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es im Plangebiet keine Nutzungen oder 

Betriebe, die nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und der 

12. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) als sogenannte Stör-

fallbetriebe einzuordnen sind. Derartige Betriebe sind auch nicht geplant. Be-

sondere Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen eines Störfallbe-

triebes sind infolge der Planung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu er-

warten. Auch im näheren Umfeld des Plangebietes ist kein Störfallbetrieb 

vorhanden, so dass auch hier keine diesbezüglichen Risiken bestehen.  

6.7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 
bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet weiterhin vorwie-

gend intensiv landwirtschaftlich genutzt werden (Acker- oder Weidefläche). 

Eine Entwicklung von Wohnbauflächen wäre aufgrund der Lage im Außen-

bereich gemäß § 35 BauGB nicht möglich. Bei Beibehaltung dieser landwirt-

schaftlichen Nutzung bliebe der Nährstoffeintrag durch Düngung weiterhin 

bestehen. Eine Entwicklung von Gehölzstrukturen im künftigen Randbereich 

wäre ebenfalls nicht zu erwarten. 

6.8 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich 

6.8.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgut Mensch 

- Vorgaben zu Schallschutzmaßnahmen gegenüber einwirkendem Verkehrslärm 

(Grundrissorientierung etc.) im weiteren Verfahren auf Grundlage der Ergebnisse ei-

ner noch durchzuführenden schalltechnischen Untersuchung.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

- Gehölzpflanzungen und Anlage extensiver Grünstrukturen in den Randbereichen der 

Wohnbauflächen, zur Schaffung neuer Habitatstrukturen und Lebensräume für typi-

sche Arten des Siedlungsgebietes und eines wirksamen Puffers zu benachbarten 

Biotopstrukturen.  

- Vermeidung von Beeinträchtigungen umliegender Vegetationsstrukturen und beson-

ders geschützter Biotopstrukturen bei Umsetzung der Wohnbauflächen entlang der 

Grenze des Plangebietes.  

Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser 

- Beschränkung des Versiegelungsanteiles der Wohnbauflächen.  
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- Schaffung und Sicherung von randlichen Flächen mit möglichst natürlichen Boden-

funktionen. 

- Vermeidung von Bodenverdichtungen und Fahrschäden etc. in Bereichen außerhalb 

des Plangebietes während des Baubetriebes (Bauzaun). 

- Minimierung des Anteils an abflusswirksamen Flächen im Plangebiet 

Schutzgut Luft/Klima 

- Ausbildung randlicher Gehölzstrukturen mit ausgleichender Funktion (CO2 - Bin-

dung, Sauerstoffproduktion, Kühlung, Filterwirkung etc.). 

Schutzgut Landschaft 

- Vorwiegend auf umgebende Baustrukturen abgestellte Maßstäblichkeit, Höhenent-

wicklung und Gestaltung der neuen Wohnbauflächen. 

- Vorgaben zur randlichen Eingrünung der Wohnbauflächen und deren Vernetzung 

mit den Strukturen der Umgebung. 

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

- Zurückhaltende Anpassungsmaßnahmen an bestehenden Erschließungsstraßen 

(St.-Magdalena-Straße). 

- Teilweise Inanspruchnahme bereits bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen. 

6.8.2 Naturschutz (naturschutzfachlicher Ausgleich) 

Die zu erwartenden Auswirkungen der geplanten Baumaßnahmen auf die 

Natur und Landschaft sowie die Ermittlung der zur Eingriffskompensation 

notwendigen Ausgleichsflächen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 Satz 1 BauGB werden für das Plangebiet 

nach dem aktuellen „Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ 

vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr durchge-

führt. 

Er dient als Orientierungshilfe für eine fachlich und rechtlich abgesicherte, 

aber auch zügige Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. 

Er wird den Gemeinden zur eigenverantwortlichen Anwendung empfohlen. 

Die Bewertungsmethodik des vorliegenden Leitfadens lehnt sich an die Bay-

KompV an und berücksichtigt dabei die spezifischen Anforderungen an städ-

tebauliche Planungen. 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt anhand der in o.g. Leitfaden 

dargelegten Handlungsempfehlung in 5 Schritten. 

Schritt 1: Bestandserfassung und -bewertung   

Die Erfassung von Biotop- und Nutzungstypen (BNT) geringer und mittlerer 

naturschutzfachlicher Bedeutung erfolgt anhand einer vereinfachten Erfas-

sung mit den Listen 1a und 1b der Anlage 1 und einer pauschalierten Bewer-

tung mit 3 bzw. 8 Wertpunkten. 

Beim Bestand innerhalb des Plangebietes handelt es sich größtenteils um 

bislang intensiv landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen, die als BNT mit 



Markt Biberbach, BP Nr. 31„Westlich der Fuggerstraße“ – Begründung mit vorläufigem Umweltbericht 

VORENTWURF, Fassung vom 29.08.2023  Seite 35 von 40 

  
ARNOLD CONSULT AG N:\2. Kissing\2022\1-22-529\05_Planung\01_Vorentwurf\BP31_Westl_Fuggerstraße_Begründung_Vorentwurf_20230829.docx 

Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing  

geringer naturschutzfachlicher Bedeutung einzustufen und damit pauschal 

mit 3 Wertpunkten (WP) zu bewerten sind. Bei dem überplanten Teilbereich 

der „St.-Magdalena-Straße“ handelt es sich um bereits vollversiegelte Ver-

kehrsflächen, die von der Bilanzierung ausgenommen werden können.  

Schritt 2: Ermittlung der Eingriffsschwere   

Die Schwere der Beeinträchtigungen auf Natur und Landschaft kann über-

schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet wer-

den. Hierzu wird für das neue Wohngebiet (ca. 29.894 m²) die im vorliegen-

den Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) der jeweiligen 

Bauflächen (WA1-WA5) herangezogen. Für WA 1 gilt dabei eine GRZ von 

0,35, für WA 2, WA 4 und WA 5 gilt eine GRZ von 0,40. Im Bereich der 

Flächen WA 3 ist eine GRZ von 0,45 festgesetzt während auf der Fläche für 

Gemeinbedarf eine GRZ von 0,50 gilt. Für die neu geplanten öffentlichen 

Verkehrsflächen (interner Erschließungsstruktur; ca. 2.211 m²) wird ein Fak-

tor von 1,0 angesetzt, da hier eine vollständige Versiegelung erfolgt.  

Schritt 3: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs inkl. Planungsfaktor   

Der Ausgleichsbedarf für die aus dem vorliegenden Bebauungsplan resultie-

renden Eingriffe berechnet sich wie folgt: 

 

Überschlägige Ermittlung Ausgleichsbedarf neues Allgemeines Wohngebiet: 

4.413 m² x 3 WP x 0,35 =  ca. 4.634 WP (WA 1) 

12.732 m² x 3 WP x 0,40 =  ca. 15.279 WP (WA 2, WA 4, WA 5) 

3.167 m² x 3 WP x 0,45 =  ca. 4.276 WP (WA 3) 

2.958 m² x 3 WP x 0,50 =  ca. 4.437 WP (Fläche für Gemeinbedarf) 

Ausgleichsbedarf neue öffentliche Verkehrsflächen (inkl. Fußweg): 

2.211 m² x 3 WP x 1,0 =  ca. 6.633 WP 

Ausgleichsbedarf gesamt: 

4.634 WP + 15.279 WP + 4.276 WP + 4.437 WP + 6.633 WP =  

ca. 35.259 WP (ohne Berücksichtigung von ggf. möglichen Minimie-

rungsmaßnahmen) 

Schritt 4: Geeignete Ausgleichsmaßnahmen / Maßnahmenkonzept  

Die letztendlich konkret umzusetzenden und dem Bebauungsplan verbind-

lich zuzuordnenden Ausgleichsmaßnahmen werden unter Berücksichtigung 
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möglicher ergänzender Minimierungsmaßnahmen im weiteren Verfahren in 

Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde festgelegt und im Entwurf 

des Bebauungsplanes dann auch entsprechend berücksichtigt. 

6.9 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Prüfung artenschutz-

rechtlicher Belange insoweit erforderlich, ob ggf. artenschutzrechtliche Ver-

botstatbestände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz der Realisierung des 

Vorhabens entgegenstehen. Beurteilungsgegenstand sind hierbei die euro-

parechtlich geschützten Arten, sowie Arten mit strengem Schutz ausschließ-

lich nach nationalem Recht. 

Ausgehend von der bisherigen Nutzung als intensiv bewirtschaftete landwirt-

schaftliche Fläche (Ackerland, Weidefläche) im Randbereich zu vorhande-

nen Siedlungsgebieten und Erschließungsstrukturen fungiert das Plangebiet 

als Teilhabitat für typische Arten des Siedlungsgebietes sowie als (potentiel-

les) Teilhabitat (Nahrungshabitat) für Arten mit größeren Lebensrauman-

sprüchen (z. B. Bussard, Turmfalke, Feldhase). Diese Arten besitzen die Fä-

higkeit, eine große Bandbreite verschiedener Umweltfaktoren zu ertragen 

sowie einen raschen Ortswechsel vorzunehmen. Im Zuge der Planung wird 

nur ein unmaßgeblicher Teil der Lebensstätten der (potentiell) betroffenen 

Tierarten beeinträchtigt, so dass deren Funktionalität trotz der vorgesehenen 

Eingriffe weiterhin gewahrt bleibt. Da eine direkte Tötung von Individuen der 

(potentiell) betroffenen Arten im Zuge der Umsetzung der Planung sehr un-

wahrscheinlich ist, sind insgesamt nachteilige Auswirkungen auf die jeweili-

gen lokalen Populationen der betroffenen Arten nicht zu erwarten.   

Für das Plangebiet liegen auch keine Hinweise auf prioritäre Lebensräume 

und Arten gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), der 

EG-Vogelschutzrichtlinie sowie auf potentielle FFH-Lebensräume vor. 

Die Möglichkeit des Vorkommens derartiger Arten im Plangebiet ist mit weit-

gehender Sicherheit auszuschließen.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen der Umsetzung der Planung nach der-

zeitigem Kenntnisstand nicht entgegen. 

6.10 Planungsalternativen 

Die bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden des 

Marktes Biberbach werden für eine wohnbauliche Entwicklung (Wohneinhei-

ten, besondere Wohnformen, soziale Einrichtungen) vorgesehen, um dem 

hohen Bedarf an besonderen Wohnformen im nördlichen Landkreis von 

Augsburg und von Wohnraum im Marktgebiet Rechnung zu tragen. Das 

Areal ist für eine Entwicklung von wohnbaulichen Flächen aufgrund der 
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verkehrsgünstigen Randlage in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hauptver-

kehrswegen (St 2033, Fuggerstraße, St.-Magdalena-Straße) und bereits be-

stehenden Wohngebieten im Süden bzw. Südwesten des Plangebietes in 

besonderem Maße geeignet.  

Die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes „Augsburg - Westliche Wäl-

der“ (LSG-00417.01) steht teilweise sehr nah an die Ortslage Biberbach an. 

Eine weitere bauliche Entwicklung des Ortes ist dadurch teilweise bereits nur 

noch eingeschränkt möglich. 

In der Innerortslage von Biberbach stehen ebenfalls vorwiegend aufgrund 

der Eigentumsverhältnisse keine Potenziale (Baulücken, leerstehende Ge-

bäude) in ausreichendem Umfang zur Verfügung, um den vorhandenen Be-

darf an neuem Wohnraum bzw. besonderen Wohnformen und sozialen Ein-

richtungen decken zu können. Zudem steht die Fläche im Norden von Biber-

bach auch tatsächlich für die Errichtung von Wohnbauflächen zur Verfügung.  

Des Weiteren ist der südliche Teil des Plangebietes auch bereits als „Wohn-

baufläche“ im rechtswirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Biber-

bach ausgewiesen. Somit ist auf dieser Fläche bereits eine wohnbauliche 

Entwicklung in gewissem Umfang vorgesehen. 

Zur Anbindung an das bereits bestehende Wohngebiet nördlich der St.-

Magdalena-Straße sind im Norden des Plangebietes Wohneinheiten in Form 

von Doppelhäusern geplant. Darauffolgend sind verschiedene Angebote an 

besonderen Wohnformen (ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, 

Ganztagspflege, Gemeinsames Wohnen für junge Menschen mit Handicap, 

Betreutes Wohnen etc.) vorgesehen. Im Südosten des Plangebietes ist zu-

dem noch eine Fläche für Gemeinbedarf geplant, auf welcher unter anderem 

eine Kindertagesstätte und ein Gemeinschaftshaus entstehen sollen. 

Aufgrund der vorgenannten Aspekte werden die Flächen im Norden der Orts-

lage Biberbach für eine Entwicklung von Wohnbauflächen herangezogen, 

zumal dieses Areal in Nachbarschaft zu bereits vorhandener Wohnnutzung 

für eine derartige Nutzung besonders geeignet ist. Die bauliche Ausprägung 

der anliegenden Wohngebäude kann dabei aufgegriffen und zur nördlich an-

grenzenden Staatsstraße durch massivere Baukörper angemessen abge-

rundet werden. Eine ähnliche Standortqualität und Eignung für die Entwick-

lung eines Wohngebiets ist an Alternativstandorten in Biberbach derzeit nicht 

gegeben.  

6.11 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwie-
rigkeiten und Kenntnislücken 

Für die vorgenommene Bewertung der Umweltauswirkungen der geplanten 

wohnbaulichen Nutzung wurden Erfahrungswerte aus Planungen ähnlicher 
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Art herangezogen. Weiter wurden die Online-Angaben des Landesamtes für 

Umwelt zu Schutzgebieten, Natura 2000-Gebieten, Biotopkartierung und die 

Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege zu Bodendenkmälern ver-

wendet. Die Berechnung der naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen er-

folgte nach dem aktuellen „Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitpla-

nung“ vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 

Bei der Zusammenstellung der Angaben ergaben sich bislang keine Schwie-

rigkeiten. Es liegen nach derzeitigem Kenntnisstand auch keine Hinweise auf 

fehlende Angaben oder technische Lücken vor, die das Auftreten zusätzli-

cher oder unerwarteter Umweltauswirkungen befürchten ließen. Möglicher-

weise im weiteren Verlauf des weiteren Bebauungsplanverfahrens noch neu 

hinzukommende Erkenntnisse (Fachgutachten, umweltrelevante Stellung-

nahmen etc.) werden bei der Fortschreibung des Umweltberichtes für den 

Entwurf des Bebauungsplanes dann auch entsprechend berücksichtigt. 

6.12 Beschreibung der geplanten Überwachungsmaßnah-
men (Monitoring) 

Nach § 4 c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-

gen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen, 

um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu er-

mitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

Das genaue Konzept für das ggf. durchzuführende Monitoring wird im weiteren 

Verfahren unter Mitwirkung der zuständigen Fachbehörden erarbeitet. 

6.13 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Auf einer etwa 3 ha umfassenden, bisher intensiv landwirtschaftlich genutz-

ten Fläche (Acker-, Weidefläche) im Norden der Ortslage Biberbach soll eine 

Wohnbaufläche planungsrechtlich gesichert werden. Bei einer Gegenüber-

stellung der Auswirkungen der geplanten wohnbaulichen und sonstigen Nut-

zung zu einer alternativ möglichen Beibehaltung der intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung zeigt sich, dass aufgrund der Zunahme der Versiege-

lung des Areals infolge der wohnbaulichen Entwicklung bei einigen Schutz-

gütern (Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser) 

nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Als Ergebnis der Bewertung der Umweltauswirkungen kann festgehalten 

werden, dass im Gegensatz zur Fortsetzung der intensiven landwirtschaftli-

chen Nutzung mit der Realisierung der wohnbaulichen und sonstigen Nut-

zung eine höhere Nutzungsintensität dieses Areals mit nachteiligen Auswir-

kungen auf einige Schutzgüter verbunden ist. Durch eine 
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naturschutzfachliche Aufwertung des östlichen, westlichen und nördlichen 

Radbereiches (Gehölzstrukturen, Grünflächen) der neuen Wohnbauflächen 

durch zusätzliche Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen (wasser-

durchlässige Beläge, Niederschlagswasserversickerung über private Grund-

stücke, etc.) können die Auswirkungen der geplanten wohnbaulichen Ent-

wicklung auf die Umwelt weiter minimiert werden.  

Darüber hinaus werden zusätzlich im weiteren Verfahren naturschutzfachli-

che Ausgleichsmaßnahmen in einer Größenordnung von ca. 35.259 WP zur 

Kompensation der verbleibenden Umweltauswirkungen der geplanten wohn-

baulichen Nutzung auf internen sowie externen Ausgleichsflächen umge-

setzt und dem Bebauungsplan planungsrechtlich verbindlich zugeordnet.  

Der Umsetzung der Planung stehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine 

artenschutzrechtlichen Belange entgegen. 

7. Denkmalschutz 

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das Plangebiet nicht direkt von Denk-

mälern berührt. Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens 

zu Tage kommen, unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutz-

gesetz (DSchG). Alle Beobachtungen und Funde (auffällige Bodenverfär-

bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben aus 

Keramik oder Glas und Knochen) müssen unverzüglich, d. h. ohne schuld-

haftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen 

Landesamt für Denkmalpflege, mitgeteilt werden. 

Art. 8 Abs. 1 DSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unte-

ren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzu-

zeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer 

des Grundstückes, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die 

zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die 

Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, 

aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 

Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 DSchG: 

Die aufgeführten Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Wo-

che nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-

malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Ar-

beiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege 

oder die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde. 



Markt Biberbach, BP Nr. 31„Westlich der Fuggerstraße“ – Begründung mit vorläufigem Umweltbericht 

VORENTWURF, Fassung vom 29.08.2023  Seite 40 von 40 

  
ARNOLD CONSULT AG N:\2. Kissing\2022\1-22-529\05_Planung\01_Vorentwurf\BP31_Westl_Fuggerstraße_Begründung_Vorentwurf_20230829.docx 

Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing  

8. Altablagerungen, Altstandorte und Alt-
lastenbereiche 
Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllun-

gen, Altablagerungen o. Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend 

das Landratsamt Augsburg einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen 

Schritte in die Wege leitet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden 

mit von Natur aus erhöhten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) 

vorliegen, welche zu zusätzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung füh-

ren können. Es wird empfohlen, vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzufüh-

ren. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in 

Kenntnis zu setzen. 

9. Städtebauliche Statistik 
Fläche Gesamter Geltungsbereich 

 in ha in % 

Bauflächen 2,38 79,9  

Allgemeines Wohngebiet (WA) 2,03 68,1 

Fläche für den Gemeinbedarf 0,35 11,8 

Verkehrsflächen 0,42 14,1 

Öffentliche Verkehrsflächen 0,20 6,7  

Verkehrsberuhigter Bereich 0,22 7,4  

Sonstige Flächen 0,18 6,0 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

0,18 6,0 

Gesamtfläche 2,98 100,0  

10. In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan Nr. 31 „Westlich der Fuggerstraße“ tritt mit der ortsübli-

chen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 

Aufgestellt: 
Kissing, 29.08.2023 
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